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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.03.1988

Norm

AußStrG §12

EO §378 A

EO §379

JWG §26 Abs2

Rechtssatz

Eine einstweilige Verfügung im technischen Sinn oder auch eine vorläufige Maßnahme mit der (hier: von den Eltern) die

Aussetzung der gemäß § 26 Abs 2 JWG getro:enen Erziehungshilfemaßnahme bis zu ihrer gerichtlichen Genehmigung

begehrt wird, ist im Gesetz nicht vorgesehen, und stünde mit den Grundvoraussetzungen in einem unlösbaren

Widerspruch.
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